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Beschlussvorschlag: 

I. Haushaltsbeschluss 

 

Aufgrund des Artikels 119 Abs. 3 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in 

Verbindung mit § 14 der Verordnung über das Finanzwesen der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Finanzwesenverordnung  FiVO) vom 24. November 2022 möge folgender Beschluss gefasst werden: 

 

1) Der Haushalt für das Jahr 2026, der für die Erfüllung der Aufgaben des Sondervermögens 

Landeskirchlicher Immobilien der Evangelischen Kirche von Westfalen voraussichtlich anfallenden 

Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 

Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

festgestellt: 

 

 a) In der Ergebnisplanung 

  Mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.203.000,00  

  Mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.111.100,00  

  Ergebnis Jahresplanung 91.900  

 

 b) Kapitalflussplanung (wird nicht dargestellt) 

 

2) Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen  

 erforderlich ist, wird festgesetzt auf  

 

3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

4) Der Höchstbetrag der Darlehen, die zur Liquiditätssicherung in  

 Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf  

 

5) Die Höhe der Verringerung von Rücklagen, die nicht zur Finanzierung 

 von Investitionen dienen, sowie die Verwendung von Überschüssen aus  

 Vorjahren zum Ausgleich der Ergebnisplanung wird festgesetzt auf  

 

6) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 2,00 Stellen festgesetzt. 

 Davon ist 1,0 Stelle für die Besetzung mit einer Beamtin oder einem Beamten vorgesehen. 
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Der Haushalt wird gemäß § 14 FiVO offengelegt. 

 

Die Einsichtnahme ist im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen, Raum B 104, vom 

08. Dezember bis 12. Dezember 2025, montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr, freitags von 

9:00 Uhr bis 12:30 Uhr. Während der Auslegungsfrist können auch andere Zeiten telefonisch unter 

0521/594-510 vereinbart werden. Es wird generell um vorherige Anmeldung gebeten. 

 

 

Begründung / Erläuterung: 

Das Sondervermögen landeskirchliche Immobilien ist eine unselbständige Einrichtung der EKvW. Trotz 

der Unselbständigkeit erfolgt derzeit eine von der übrigen Landeskirche getrennte Haushaltsplanung und 

Bewirtschaftung. Daher sind die Ansätze des Sondervermögens nicht im Haushaltsplan der EKvW 

enthalten und werden in einer gesonderten Haushaltsanmeldung dargestellt. Der Haushalt 2026 wird 

daher der Landessynode zur Beschlussfassung vorgelegt. Er besteht aus 

 

- Anlage 1: Gewinn- und Verlustplanung mit allen Erträgen und Aufwendungen 

  

- Anlage 2: Kapitalflussplanung 

- Anlage 3: Stellenübersicht 

 

Investitionen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht geplant, daher wird auf die Darstellung einer 

Investitionsplanung verzichtet. 
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Jahr 2025

Art des Mandanten

Vorjahres-
ergebnis (EUR)

Ansatz des lfd.
Jahres (EUR)

Ansatz d. Plan-
jahres (EUR)

Ansatz d. Plan-
jahres (EUR)

Ansatz d. Plan-
jahres (EUR)

Ansatz d. Plan-
jahres (EUR)

2024 2025 2026 2026 2027 2028

1 Jahresergebnis 142.500,00 184.850,00 91.900,00

2a + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 633.500,00 709.500,00 716.300,00

2b - Wertaufh./Zuschreibung auf AV 0,00 0,00 0,00

3 - Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch. 0,00 0,00 0,00

4a + Zunahme Rückstellungen (Passiva C) 0,00 0,00 0,00

4b - Abnahme Rückstellungen (Passiva C) 0,00 0,00 0,00

5a + sonstige zahlungsunw. Aufw. 0,00 0,00 0,00

5b - Sonstige zahlungsunw. Erträge 0,00 0,00 0,00

6a + Buchverlust  Anlageabgängen 0,00 0,00 0,00

6b - Buchgewinn  Anlageabgängen 0,00 0,00 0,00

7a +
Abnahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II - außer
Forderungen aus gem. Zahlungsverkehr), ARAP (Aktiva C)

42.000,00 8.000,00 2.500,00

7b -
Zunahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II - außer
Forderungen aus gem. Zahlungsverkehr)), ARAP (Aktiva C)

8.000,00 0,00 0,00

8a +
Zunahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 4. und 6. - außer
Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsverkehr), PRAP (Passiva E)

0,00 0,00 0,00

8b -
Abnahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 4. und 6. - außer
Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsverkehr), PRAP (Passiva E)

0,00 0,00 0,00

9 - Darlehenstilgung (Passiva D 5.) 268.354,74 191.782,28 191.782,28

10
Kapitalfluss aus laufender
Geschäftstätigkeit

541.645,26 710.567,72 618.917,72 0,00 0,00 0,00

11 + Erhaltene Inv.zusch. von Dritten (Passiva B III) 0,00 0,00 0,00

12 +
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens (Aktiva A I und II)

0,00 0,00 0,00

13 - Investitionen in Sachanlagen (Aktiva A I und II) 9.350.000,00 0,00 0,00

14 + Veränderung Sonderhaushalte (Aktiva A III) 0,00 0,00 0,00

15 +
Veränderung von sonstigen Finanzanlagen (Aktiva A IV 4.) außer
Ausleihung an die Gemeinsame Finanzanlage

0,00 0,00 0,00

16 -
Investitionen in Finanzanlagen zur Absicherung von
Versorgungslasten (Aktiva A IV 2.)

0,00 0,00 0,00

17 + Veränderung der Beteiligungen (Aktiva A IV 3.) 0,00 0,00 0,00
18 + Darlehensaufnahme (Passiva D 5.) 4.000.000,00 0,00 0,00

19 Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit -5.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen -4.808.354,74 710.567,72 618.917,72 0,00 0,00 0,00

nachrichtlich
21 + Finanzmittel zum 1.1.: 5.515.521,03 707.166,29 1.417.734,01 2.036.651,73 2.036.651,73 2.036.651,73

22 + Veränderung Finanzmittel (Position 20 der Kapitalflussplanung) -4.808.354,74 710.567,72 618.917,72 0,00 0,00 0,00
23 Finanzmittel zum 31.12.: 707.166,29 1.417.734,01 2.036.651,73 2.036.651,73 2.036.651,73 2.036.651,73

Bestand laut Bilanz zum 31.12. 6.412.669,08
Differenz -5.705.502,79
davon verfügbar nach Abzug von gebundenen Mitteln 6.412.669,08

Wert Zahl Einheit
Variables Eigenkapital im Jahr 2023 0,00
Variables Eigenkapital im Jahr 2028 276.750,00 €
Eigenkapitalreichweite: 0,00 Jahre
Gesamtliquidität im Jahr 2028 2.036.651,73 €
Gesamtliquiditätsreichweite: 0,00 Jahre
Verfügbare Liquidität im Jahr 2028 0,00 €
Liquiditätsreichweite der verfügbaren Mittel: 0,00 Jahre
Veränderung des variablen Eigenkapitals in Prozent 0%
Veränderung des Finanzmittelbestands in Prozent -100%

Stand 27.10.2025

Gemeinde oder unselbständige Einrichtung

Kapitalflussplanung für Sondervermögen Immobilien

Mittelfristige  Finanzplanung

weitere Bemerkung
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Anlage 3 zur Haushaltsplanung 2026

Stellenübersicht nach Vollzeitstellen
Dezernat/Referat Tz Zähler Tz Nenner VK-Anteil Tarifgruppe
SV-Immobilien 0 0 1,00 A13
SV-Immobilien 0 0 1,00 EG 10
Summe 2,00

Stellenübersicht Personen
Entgeltgruppe Personen
A13 1
EG10 1
Summe 2

Stellenübersicht Sondervermögen Immobilien
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Landessynode 2025 
 
3. (ordentliche) Tagung der 
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Haushaltsplan 2026 

 

Tagungsstätte Haus Villigst 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungsfinanzausschuss 
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Beschlussvorschlag: 

I.  Haushaltsbeschluss 

 

Aufgrund des Artikels 119 Abs. 3 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in 

Verbindung mit § 14 der Verordnung über das Finanzwesen der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Finanzwesenverordnung  FiVO) vom 24. November 2022 möge folgender Beschluss von der 

Landessynode gefasst werden: 

 

1) Der Haushalt für das Jahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Sondervermögens Haus 

Villigst der Evangelischen Kirche von Westfalen voraussichtlich anfallenden Erträge und 

entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für 

Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgestellt: 

 

 a. In der Ergebnisplanung 

  Mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.418.550,00  

  Mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.418.550,00  

 

 b. Kapitalflussplanung (wird nicht dargestellt) 

   

2) Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen 

 erforderlich ist, wird festgesetzt auf  

 

3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

4) Der Höchstbetrag der Darlehen, die zur Liquiditätssicherung in 

 Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf  

 

5) Die Höhe der Verringerung von Rücklagen, die nicht zur Finanzierung 

 von Investitionen dienen, sowie die Verwendung von Überschüssen aus 

 Vorjahren zum Ausgleich der Ergebnisplanung wird festgesetzt auf  

 

6) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 37,99 Stellen festgesetzt. Davon sind keine 

Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen. 

 Stellen, die mit einem kW-Vermerk versehen sind, fallen bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. 

des Stelleninhabers weg. 
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Der Haushalt wird gemäß § 14 FiVO offengelegt. 

 

Die Einsichtnahme ist im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen, Leitungsfeld 8, 

Raum B 104, vom 08. Dezember bis 12. Dezember 2025, montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 15:30 

Uhr, freitags von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr oder während der Auslegungsfrist nach telefonischer 

Vereinbarung 0521/594-510 möglich. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten.  

Die Einsichtnahme kann nur unter Beachtung der im Landeskirchenamt gültigen Regelungen erfolgen.  

Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist auf der Internetseite www.ekvw.de zu veröffentlichen. 

 

 

Begründung / Erläuterung: 

Die Tagungsstätte Haus Villigst, Schwerte, wird seit vielen Jahren als sogenanntes Sondervermögen als 

rechtlich unselbstständige Einrichtung geführt. Es wird mit eigenem Kontenplan in der Buchhaltungs-

software MACH (auf eigenem Server) gebucht. 

Es wurde kaufmännisch gebucht, jedoch gab es aufgrund der fehlenden Satzung keine Festlegungen zu 

Kontenrahmen oder Rechtsanwendung aus buchhalterischer Sicht. 

Mit der Umstellung auf das Neue Kirchliche Finanzmanagement ist eine Führung von Haus Villigst als 

unselbstständige Einrichtung, die über das Kollegium und eine Ordnung (Anlage 3 zur Vorlage) geführt 

wird. 

Zu den Rahmenbedingungen: 

Die Rahmenbedingungen für Haus Villigst sind nach wie vor schwierig. Nach der Coronapandemie 

nehmen die Buchungszahlen zwar wieder zu, aber gerade kleinere Sitzungsformate finden mittlerweile 

komplett online oder ggf. hybrid statt. Die landeskirchlichen Ämter und Einrichtungen, größter 

Kundenstamm der Tagungsstätte, haben seit Beginn der landeskirchlichen Finanzkrise ihre Buchungen 

in Haus Villigst deutlich reduziert. Auch werden bisweilen landeskirchliche Veranstaltungen in anderen 

Häusern durchgeführt und die eigene Tagungsstätte nicht genutzt. Verändert haben sich auch die 

Einkaufsbedingungen, insbesondere für Gas (Stromerzeugung mittels BHKW). Für das Jahr 2025 wurden 

turnusgemäß Preisanpassungen vorgenommen. Damit werden die Buchungszahlen mittelbar 

beeinflusst. Durch von der Geschäftsführung eingeleitete Maßnahmen konnten die Verluste begrenzt 

werden. Ein Verlustausgleich soll durch Minderungen der Überschüsse bei einigen Ämtern und durch 

Zahlung der Landeskirche selbst ausgeglichen werden. 

In der fachlichen Begleitung ist das Haus Villigst dem Geschäftsbereich 83 zugeordnet worden. Von dort 

wird die Weiterführung der Bemühungen der Geschäftsführerin des Hauses Villigst, Frau Werth, zur 

Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit unterstützt. 

Studienwerk. 
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Haushaltsplan 2026 

 

Gemeinsame Kirchensteuerstelle 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungsfinanzausschuss 
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Beschlussvorschlag: 

I. Haushaltsbeschluss 

 

Aufgrund des Artikels 119 Abs. 3 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in 

Verbindung mit § 14 der Verordnung über das Finanzwesen der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Finanzwesenverordnung  FiVO) vom 24. November 2022 möge folgender Beschluss gefasst werden: 

 

1) Der Haushalt für das Jahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinsamen 

 Kirchensteuerstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen voraussichtlich anfallenden Erträge und 

 entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für 

 Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgestellt: 

 

 a. In der Ergebnisplanung 

  Mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 571.443.300,00  

  Mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 571.443.300,00  

 

 b. Kapitalflussplanung  

  Mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

  Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 571.443.300,00  

  Mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

  Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 571.443.300  

 

2) Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen 

 erforderlich ist, wird festgesetzt auf  

 

3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

4) Der Höchstbetrag der Darlehen, die zur Liquiditätssicherung in 

 Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf  

 

5) Die Höhe der Verringerung von Rücklagen, die nicht zur Finanzierung 

 von Investitionen dienen, sowie die Verwendung von Überschüssen aus 

 Vorjahren zum Ausgleich der Ergebnisplanung wird festgesetzt auf  

 

6) Die Mitarbeitenden sind in der Stellenübersicht des Landeskirchenamtes berücksichtigt, da nach § 3 

Abs. 1 Satz 2 FAG das Landeskirchenamt die Einrichtung und das Personal zur Verfügung zu stellen 

hat. 

2/7



 

Der Haushalt wird gemäß § 14 FiVO offengelegt. 

 

Die Einsichtnahme ist im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen, Leitungsfeld 8, 

Raum B 104, vom 08. Dezember bis 12. Dezember 2025, montags bis donnerstags von 09:00 Uhr bis 

15:30 Uhr, freitags von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr oder während der Auslegungsfrist nach telefonischer 

Vereinbarung 0521/594-510 möglich. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten. 

Die Einsichtnahme kann nur unter Beachtung der im Landeskirchenamt gültigen Regelungen erfolgen. 

Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist auf der Internetseite www.ekvw.de zu veröffentlichen. 

 

 

Begründung / Erläuterung: 

 

Auf der Grundlage der vorgenommenen Schätzungen des Kirchensteueraufkommens wurde der 

Haushaltsplan erstellt. Nach den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes hat die Gemeinsame 

Kirchensteuerstelle alle Erträge nach den Beschlüssen der Landessynode zu verteilen. 

 

Bei den Planungen ist von einem  ausgegangen 

worden. Das Bruttokirchensteueraufkommen ergibt sich hieraus zuzüglich der 

Verwaltungskostenpauschalen der Finanzämter. 
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Haushaltsplan 2026 

 

Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Finanzausschuss 
 
 
 



Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle (GRPS) ist eine unabhängige Einrichtung der EKvW. Die 

Finanzierung erfolgt nach dem Rechnungsprüfungsgesetz (RPG) durch die kirchlichen Körperschaften 

ihres Prüfungsgebietes. Das Budget der GRPS wird nach § 10 des RPG in einem gesonderten 

Haushaltsplan veranschlagt. Um dieser Regelung nachzukommen wurde ein Mandant der EKvW für das 

Budget der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle angelegt. Die Beratung des Haushaltsplanes erfolgt 

durch den Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss (GRPA), die Festsetzung durch die 

Landessynode. Die Zuweisung zum Budget der GRPS wird im Haushalt der EKvW – Haushalt 

gesamtkirchliche Aufgaben – ausgewiesen. Die Landeskirche beteiligt sich aus eigenen Mitteln zu einem 

Viertel an der Zuweisung für die GRPS. Das Budget der GRPS wird jährlich spitz abgerechnet. 

 

Gem. § 7 Abs. 3 Nr. 4 Rechnungsprüfungsgesetz (RPG) hat der Gemeinsame 

Rechnungsprüfungsausschuss den Haushalt der GRPS zu beraten und zuzustimmen. In der Sitzung des 

GRPA am 11.09.2025 wurde die beigefügte Beschlussempfehlung an die Landessynode einstimmig 

beschlossen. Die Mittelanmeldungen der GRPS wurden vollständig übernommen. 

 

 

  



 

Beschlussvorschlag 

 

 

I. Haushaltsbeschluss 

Aufgrund des Artikels 119 Abs. 3 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in 

Verbindung mit § 14 der Verordnung über das Finanzwesen der Ev. Kirche von Westfalen 

(Finanzwesenverordnung – FiVO) vom 24.11.2022 wird folgender Beschluss gefasst: 

 

1. Der Haushalt für das Jahr 2026, der für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinsamen 

Rechnungsprüfungsstelle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 

sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und 

notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgestellt:  

 

  a) In der Ergebnisplanung  

   mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf  3.480.900,00 € 

   mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       3.480.900,00 € 

 

  b) In der Kapitalflussplanung (wird nicht dargestellt) 

   mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

   Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 

 

 2. Der Gesamtbetrag der Darlehn, deren Aufnahme für Investitionen 

  erforderlich ist, wird festgesetzt auf  0,00 € 

 

 3. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. 

 

 4. Der Höchstbetrag der Darlehen, die zur Liquiditätssicherung in  

  Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 0,00 € 

 

 5. Die Höhe der Verringerung von Rücklagen, die nicht zur Finanzierung  

  von Investitionen dienen sowie die Verwendung von Überschüssen aus  

  Vorjahren zum Ausgleich der Ergebnisplanung wird festgesetzt auf  0,00 € 

 

 6. Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 26,54 Stellen festgesetzt. Davon sind 7,73 

Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen. Stellen, die mit einem kW-

Vermerk versehen sind, fallen bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers weg. 



Stellen, die mit einem kU-Vermerk versehen sind, sind bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. 

des Stelleninhabers umzuwandeln.  

 

Der Haushalt wird gemäß § 14 FiVO offengelegt. 

 

Die Einsichtnahme ist im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen, Raum B 104, vom 

08. Dezember bis 12. Dezember 2025, montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr, freitags von 

9:00  Uhr bis 12:30 Uhr. Während der Auslegungsfrist können auch andere Zeiten telefonisch unter  

0521/594-510 vereinbart werden. Es wird generell um vorherige Anmeldung gebeten. 

 

Die Einsichtnahme kann nur unter Beachtung der im Landeskirchenamt gültigen Regelungen erfolgen. 

Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist auf der Internetseite www.ekvw.de zu veröffentlichen. 

 

 

 

 

Bielefeld, den 4. November 2025 

gez. Superintendent Steffen Riesenberg 

 

http://www.ekvw.de/
http://www.ekvw.de/


Angefordert von: Budzinski, Dorothee (LKA)
(19040247)

GRPS

Erstellt am: 26.08.2025, 17:07 Uhr

BAB
19401 GRPS (1/2026-1/2026)

MACH Software

Version 7.0.572 (04.06.2025)

Text Urbudget2029 Urbudget2028 Urbudget2027 Urbudget2026 Urbudget2025 Urbudget2024 Buchung 2024

Es ist zu beachten, dass systembedingt

Erträge negativ und Aufwendungen positiv

ausgewiesen sind.

I. Gewinn- u. Verlustrechnung

1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit

    40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -11.946,00

40159002 - Erstattungen von verb. Untern. -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.946,00

40291000 - Gebühren sonstige 1 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -8.000,00

    41 Umsatzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    42 Ertr. aus Grundvermög. u. Rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    43 Ersatz- und Erstattungsleistungen -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -14.100,00 -1.630,28

43100000 - Ersatz aus Landeskirche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

43120000 - Ersatz aus Kirchenkreisen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.900,00 0,00

43300000 - Ersatz von selbst DWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -230,00

43300300 - Ersatz von selbst DWE USt voll -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 0,00

43600000 - Ersatz von Mitarbeitenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,28

2. Erträge Kirchensteuern u. Zuweisungen

    44 Kirchensteuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    45 Ausgl.Leist.,Zuweisungen,Umlagen -3.841.700,00 -3.731.400,00 -3.615.100,00 -3.472.900,00 -2.486.100,00 -2.586.700,00 -2.332.077,94

45130000 - Zweckg Zuweisung_Umlagen LK -960.400,00 -932.800,00 -903.800,00 -868.200,00 0,00 0,00 0,00

45130001 - Zuweisung Kist gesamtk. Aufg. -2.881.300,00 -2.798.600,00 -2.711.300,00 -2.604.700,00 -2.486.100,00 -2.586.700,00 -2.332.077,94

    46 Erträge aus Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 -828.700,00 -862.200,00 -777.325,98

46100000 - Zuführung vom SonderHH 0,00 0,00 0,00 0,00 -828.700,00 -862.200,00 -777.325,98

3. Zuschüsse von Dritten

    47 Zuschüsse von Dritten -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -736,61

47120000 - Zuschuss BetrrentenverstärkG -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -736,61

4. Kollekten und Spenden

    48 Kollekten und Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist

    49 Bestandsveränd, aktivierte Eigenl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Erträge Auflösung Sonderposten

    50 Erträge Auflösung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Sonstige ordentliche Erträge
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BAB / 19401 GRPS (1/2026-1/2026)

Text Urbudget2029 Urbudget2028 Urbudget2027 Urbudget2026 Urbudget2025 Urbudget2024 Buchung 2024

    51 Abgang, Zuschreib.mobil.Anl.verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    52 Ertr.Auflösung v.Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.593,25

53600000 - Versicherungsleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,00

53800000 - Periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.193,25

8. Summe der ordentlichen Erträge -3.849.700,00 -3.739.400,00 -3.623.100,00 -3.480.900,00 -3.322.800,00 -3.470.800,00 -3.126.310,06

9. Personalaufwendungen

    60 Personalaufwand 2.739.600,00 2.659.500,00 2.572.200,00 2.458.400,00 2.289.700,00 2.462.200,00 2.237.724,30

60210000 - Beamtenbesoldung 725.800,00 704.700,00 684.200,00 656.700,00 613.400,00 631.600,00 593.457,54

60250000 - Beihilfepauschale für Beamte 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

60310100 - Entgelt einschl. AG-Antl. 1.985.800,00 1.926.800,00 1.860.000,00 1.773.700,00 1.648.300,00 1.802.600,00 1.586.308,76

60820000 - Zuführungen Urlaubs-RSt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00

60830000 - Zuführungen Überstunden-RSt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.158,00

    61 Aufwend. zur Versorgungssicherung 746.500,00 724.900,00 704.100,00 683.800,00 667.300,00 638.500,00 629.961,81

61600000 - Versorgungssicherung Beamte 237.000,00 230.100,00 223.500,00 217.000,00 210.600,00 429.000,00 199.600,00

61610000 - Versorgungskasse Beamte 502.900,00 488.200,00 474.000,00 460.200,00 446.800,00 199.600,00 423.797,26

61710000 - Zusatzversicherungseinrichtung 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 9.900,00 9.900,00 6.564,55

    62 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    63 Sonstige Personalaufwendungen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.094,34

63000000 - Sonstige Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63900000 - Übrige so Personalaufwendungen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.094,34

Summe der Personalaufwendungen 3.494.100,00 3.392.400,00 3.284.300,00 3.150.200,00 2.965.000,00 3.108.700,00 2.874.780,45

10. Aufwend.a.Kirchensteuern,Zuweisung.

    64 Kichensteuererstatt.-verrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    65 Finanzausgleichsleist.kirchl.B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    66 Aufwendungen für Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Zuschüsse an Dritte

    67 Zuschüsse an Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Sach- und Dienstaufwendungen

    68 Betreuungs-, Materialaufwand u.ä. 5.300,00 5.100,00 5.000,00 4.800,00 4.600,00 4.600,00 3.346,97

68210000 - Verpflegungsaufwand 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.354,57

68400000 - Raumk.-Unterbr. Verb. Untern. 2.300,00 2.200,00 2.200,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 275,00

68410000 - Verpflegung Verb. Untern. 2.300,00 2.200,00 2.200,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 412,60

68420000 - Sonst. Weiterb. Verb. Untern. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.304,80

    69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand 249.000,00 243.600,00 238.300,00 233.300,00 261.700,00 260.600,00 151.655,41

69110000 - Geschäftsbedarf 2.700,00 2.700,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00 4.100,00 2.248,38

69121000 - Bücher_Zeitschrift_Landkarten 800,00 800,00 700,00 700,00 3.200,00 3.100,00 636,40
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BAB / 19401 GRPS (1/2026-1/2026)

Text Urbudget2029 Urbudget2028 Urbudget2027 Urbudget2026 Urbudget2025 Urbudget2024 Buchung 2024

69130000 - Porto 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 158,13

69140000 - Nebenkosten des Geldverkehrs 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 196,81

69300000 - Reisekosten 38.200,00 37.100,00 36.000,00 35.000,00 41.800,00 40.900,00 35.184,08

69400000 - So personenbez Sachaufw 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.642,87

69490000 - Übrige personenbez Sachaufw 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 792,30

69500000 - Aus- und Fortbildung 23.500,00 22.800,00 22.200,00 21.500,00 20.900,00 20.400,00 13.270,05

69520000 - Unterbringungs_Verpfleg.kosten 5.800,00 5.600,00 5.400,00 5.300,00 5.100,00 5.000,00 11.121,58

69600000 - Kommunikationsaufwand 2.200,00 2.100,00 2.100,00 2.000,00 8.800,00 8.600,00 1.162,19

69710000 - Geschenke abzugsfähig 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 57,75

69800000 - EDV-Aufwendungen (1-14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,09

69800001 - EDV-Hardware unterh. Inv.gr. 10.900,00 10.600,00 10.300,00 10.000,00 14.100,00 13.800,00 11.424,94

69800004 - EDV-Software unterh. Inv.gr. 36.100,00 35.100,00 34.000,00 33.000,00 32.100,00 31.300,00 9.158,23

69800007 - EDV-Hosting 20.800,00 20.200,00 19.600,00 19.000,00 18.500,00 18.000,00 17.064,70

69800010 - EDV-Wartung 36.700,00 35.600,00 34.600,00 33.600,00 39.200,00 42.900,00 41.138,80

69910000 - Sachverstän_Gerichts_ähnl Aufw 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 63.000,00 4.579,06

69940000 - Mitgliedsbeiträge 800,00 800,00 800,00 700,00 700,00 700,00 390,00

69950000 - So Dienstleistungen Dritter 2.300,00 2.200,00 2.200,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 1.374,05

69990000 - So Verwaltungs_Betriebsaufw 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.600,00 0,00

    70 Aufwend.Ersatz-,Erstattungsleist. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    71 Ausstattung und Instandhaltung 800,00 800,00 800,00 700,00 700,00 700,00 2.826,67

71100000 - Beschaff unter Vermögensgr 800,00 800,00 800,00 700,00 700,00 700,00 2.172,88

71200000 - Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,79

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen

    72 Abschreibungen u. Wertkorrekturen 7.000,00 6.800,00 6.600,00 6.400,00 6.200,00 0,00 5.588,54

72600200 - Afa Büromöbel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,65

72600400 - AfA EDV / Hardware 7.000,00 6.800,00 6.600,00 6.400,00 6.200,00 0,00 5.443,89

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

    73 Abgang mobil./immat. Anl.vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,59

73000000 - Aufw Abgang mobiles_immat AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,59

    74 Abgaben, Steuern, Versicherungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 167,12

74200000 - Versicherungsprämien 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 167,12

    75 Zuführung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.300,00 90.500,00 87.900,00 85.300,00 84.400,00 96.000,00 87.771,31

76100000 - Reinigung_Bewachung 7.000,00 6.800,00 6.600,00 6.400,00 6.300,00 6.100,00 6.262,68

76500000 - Mietaufwendungen (1-5) 58.000,00 56.200,00 54.600,00 53.000,00 53.000,00 65.400,00 56.492,59

76500003 - Mietaufw. Verb. Untern. 28.300,00 27.500,00 26.700,00 25.900,00 25.100,00 24.500,00 25.016,04

76800000 - Periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.849.700,00 3.739.400,00 3.623.100,00 3.480.900,00 3.322.800,00 3.470.800,00 3.126.310,06

Seite 3 von 6



BAB / 19401 GRPS (1/2026-1/2026)

Text Urbudget2029 Urbudget2028 Urbudget2027 Urbudget2026 Urbudget2025 Urbudget2024 Buchung 2024

16. ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Finanzerträge

    57 Erträge aus Beteiligungen u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    58 Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Finanzaufwendungen

    77 Aufwend. aus Beteiligungen u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. FINANZERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Außerordentliche Erträge

    59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Außerordentliche Aufwendungen

    79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. JAHRESERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. ERGEBNISVERWENDUNG

    831 Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    833 Zuführung an Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   841 Finanzierungsant. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. BILANZERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Nachrichtlich:

Entlastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bilanzergebnis nach Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BAB / 19401 GRPS (1/2026-1/2026)

Text Urbudget2029 Urbudget2028 Urbudget2027 Urbudget2026 Urbudget2025 Urbudget2024 Buchung 2024

% Pfarrer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Küster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% weitere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spenden

Als Sonderposten erfasste Spenden

  Gesamtsumme, ggf. aus mehreren Jahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In der Ergebnisrechnung gebuchte Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme der Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Darlehen

Tilgung Darlehensforderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilgung Darlehensverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionen/Desinvestitionen

Es werden nur Buchungen des laufenden

Jahres auf Anlagekonten angezeigt, bei

denen Zahlungen geflossen sind!

Konten des Anlagevermögens (01-07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923,06

07200200 - BÜROMÖBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,57

07200400 - EDV_HARDWARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.392,49

Erhaltene Sonderposten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sicherheitseinbehalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umsatzsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USt-Zahllast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Konten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Aufwandskonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Bilanz- u.sonst.Konten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Einstellungen

Datenauswahl

Selektion
Währung = Euro
Rastertyp = RWJahre
Periode/GJ von = 1/2026
Periode/GJ bis = 1/2026
Hochrechnen bis = 1/2025
Einzelne Perioden anzeigen = Nein
Abrechnungsobjekte = {19401/Haushalt (KLR)/19401/GRPS}

Detailgrad
BABTyp = BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis)
BABZeile von =
BABZeile bis =
Abrechnungsobjekte ohne Bewegungen = Nein
Kontotitel = Ja
Konten mit Nullsalden = Nein
Rechnungswesenbelege = Ja
Stornos und stornierte Belege = Nein
AobjKontierungen = Nein
Kontotitel hervorheben = Ja
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Stellenplan der GRPS

Stellenplan 2026

Soll-VZ Ist-VZÄ Stand 01.07.2025

A16 1,00                                                                         1,00                                                                         

A14 1,00                                                                         1,00                                                                         

A13 4,00                                                                         4,73                                                                         

A12 2,00                                                                         1,00                                                                         

E13 -                                                                           1,00                                                                         

E12 8,00                                                                         7,00                                                                         

E11 7,50                                                                         5,25                                                                         

E08 -                                                                           0,50                                                                         

E06 3,04                                                                         2,35                                                                         

Summe 26,54                                                                       23,82                                                                       



1.1 GRPS  

1.1.1 Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle 

Die Tätigkeiten der Rechnungsprüfungsausschüsse und der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle sind 

Teil der öffentlichen Finanzkontrolle innerhalb der EKvW. Die rechtlichen Grundlagen der 

Rechnungsprüfung ergeben sich aus Artikel 159 Abs. 3 Kirchenordnung und dem Kirchengesetz über die 

Rechnungsprüfung in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Rechnungsprüfungsgesetz – RPG). Dieses 

Gesetz wurde durch die Landessynode im Jahr 2007 erlassen und zuletzt im Jahr 2020 geändert.  

Die Rechnungsprüfung unterstützt die Körperschaften der Evangelischen Kirche von Westfalen und deren 

Einrichtungen bei der Erfüllung des Auftrages der Kirche und dient somit der Aufrechterhaltung der 

Verkündigung des Wortes Gottes. 

Nach dem RPG werden 6 Rechnungsprüfungsausschüsse gebildet. Dies sind 4 Regionale 

Rechnungsprüfungsausschüsse für alle kirchlichen Körperschaften in den Regionen Ost1, Ruhrgebiet2, Süd 3 

und West4 sowie ein landeskirchlicher Rechnungsprüfungsausschuss für die Prüfung der Belange der 

Landeskirche. Zusätzlich gibt es den Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss (GRPA). Dieser ist 

zuständig für die Berichterstattung vor der Landessynode und der Kirchenleitung, der Beratung der 

Prüfungsgrundlagen und -standards. Darüber hinaus berät er über den Haushalt der Gemeinsamen 

Rechnungsprüfungsstelle (GRPS) und bereitet die Entlastung der Verantwortlichen für die Jahresrechnung 

der GRPS vor. 

Im RPG ist festgelegt, dass die GRPS die unabhängige Prüfeinrichtung der EKvW ist. Sie ist ausschließlich 

dem Recht und Gesetz unterworfen. Ihr dürfen keine Weisungen erteilt werden, die die Art und Weise, das 

Ergebnis oder den Umfang der Prüfung betreffen. Sie ist nach Maßgabe des RPG in ihrer Tätigkeit der 

Landessynode und der Kirchenleitung unmittelbar unterstellt und verantwortlich. 

Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle prüft alle kirchlichen Körperschaften innerhalb der EKvW. Dies 

sind die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände und auch die Landeskirche. Dabei wird die gesamte 

Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Wirtschaftsführung sowie die Vermögens- und Finanzverwaltung in 

den Blick genommen. Darüber hinaus berät die GRPS auch in Fragen der Förderung der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit und gibt Impulse zur Weiterentwicklung der Organisation. Die GRPS konzentriert sich auf 

Grund des Auftrags und ihrer Kapazitäten auf die Prüfung der verfassten Kirche (der kirchlichen 

Körperschaften). Die GRPS prüft mit einem risikoorientierten Prüfungsansatz die Kirchenkreise und die 

Landeskirche grundsätzlich jährlich sowie die Kirchengemeinden mind. 1x pro Synodalperiode.  

Aufgrund der Aufteilung eines Jahresabschlusses einer Körperschaft in mehrere Mandanten (z. B. 

Abtrennung der Bilanz Friedhof, Kindergarten, Stiftungen etc.) werden – sofern die Jahresabschlüsse 

 
1 Ev. Kirchenkreise Bielefeld, Gütersloh, Halle, Herford Lübbecke, Minden, Paderborn,  Vlotho 
2 Ev. Kirchenkreise Bochum, Dortmund, Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Gelsenkirchen und Wattenscheid, Herne, Recklinghausen 
3 Ev. Kirchenkreise Hagen, Hattingen-Witten, Iserlohn, Lüdenscheid-Plettenberg, Schwelm Siegen-Wittgenstein, Soest-Arnsberg 
4 Ev. Kirchenkreise Hamm, Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken, Tecklenburg, Unna 



erstellt werden – jährlich rd. 1.100 Mandanten zur Prüfung vorgelegt. Das Ziel der GRPS ist Mehrwerte durch 

objektive Prüfung und Beratung zu schaffen und zur Optimierung der Prozesse und Strukturen beizutragen. 

Dies geschieht u. a. durch themenorientierte Zusatzqualifizierungen der Prüfenden, die z. B. zu den Themen 

IT-Prüfung und Prozessmanagement nach außen und durch die Themen Datev-Prüfungssoftware und 

MACH-Auswertungen intern wirken. Darüber hinaus sollen Chancen und Risiken aufgezeigt werden. Im Jahr 

2025 wurde in einem Projekt mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden eine Vision der 

Rechnungsprüfung im Jahr 2030 entwickelt. Die Ergebnisse dieser Vision werden in den nächsten Jahren die 

Tätigkeit der Rechnungsprüfung verändern. Eine Motivation für diese Veränderungen sind erwartete 

Steigerungen der Mehrwerte der Rechnungsprüfung für die geprüften Stellen.  

Eine operative Tätigkeit bei den geprüften Organisationseinheiten ist ausgeschlossen. Die Gremien und die 

Verwaltungen sollen durch die GRPS bei ihren Leitungsaufgaben und ihrer Entscheidungsfindung 

unterstützt werden. In Projekte bringt sich die GRPS beratend ein. 

Innerhalb der EKD gibt es die Arbeitsgemeinschaft der Leitung der Rechnungsprüfungseinrichtungen 

(Kirpag), die gemeinsam ein Qualitätsmanagementhandbuch (QM-Handbuch) sowie Checklisten mit 

Fragen für alle Prüfungsthemen pflegt und ständig aktualisiert. Die GRPS übernimmt das QM-Handbuch 

sowie die Checklisten, welche auf das Recht und die Gegebenheiten innerhalb der EKvW sowie 

Prüfungserkenntnissen der GRPS angepasst werden. Die Checklisten sind von allen Prüfenden innerhalb der 

GRPS verbindlich anzuwenden. Somit ist eine Einheitlichkeit der Prüfungsfragen, -themen und -ergebnisse 

bei allen Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und auch der Landeskirche sichergestellt. Der Gemeinsame 

Rechnungsprüfungsausschuss berät diese grundlegenden Prüfungsstandards in seinen Sitzungen. 

Regelmäßig unterzieht sich die GRPS zusätzlich zu dem zuvor beschriebenen internen 

Qualitätsmanagement eines sogenannten Selfaudits, um Potentiale auf Grund der Qualitätscheckliste zu 

erkennen und zu heben. Im Jahr 2024 wurde das Selfaudit extern validiert. Das Ergebnis ist sehr gut und 

motiviert zu weiteren Anstrengungen.  

Die GRPS wird durch die kirchlichen Körperschaften des Prüfungsgebiets finanziert. Das Budget wird in 

einem gesonderten Haushaltsplan und seit dem 01.01.2021 in einem eigenen Mandanten dargestellt. Die 

benötigten Mittel werden zu 25 % aus Mitteln der Landeskirche sowie zu 75 % aus dem gemeinsamen 

Mitteln der Kirchenkreise und Kirchengemeinden finanziert. 

Die GRPS plant und steuert ihren Haushalt eigenständig und hat ein eigenständiges Controlling aufgebaut. 

Die Finanzbuchhaltung des Landeskirchenamtes wickelt den Haushalt der GRPS ab. Der Haushalt wird 

jährlich durch eine externe Prüfungseinrichtung geprüft, die durch den GRPA bestellt wird. Die 

Entlastungsempfehlung erfolgt durch den GRPA, die Entlastung durch die Landessynode. 
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Entlastung des Jahresabschlusses der 

Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle 

zum Stichtag 31.12.2024 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Finanzausschuss 
 
 
 



 

Die Prüfung des Jahresabschlusses der GRPS zum 31.12.2024 nach der FiVO (Verordnung über das 

Finanzwesen der EKvW) wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Ev. Luth. Landeskirche in 

Braunschweig durchgeführt und ergab ein uneingeschränktes Testat und eine Entlastungsempfehlung.  

 

Der Gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 11.09.2025 mit dem 

Prüfungsbericht beschäftigt und empfiehlt der Landessynode, die Entlastung der an der Ausführung des 

Haushalts und der Finanzbuchhaltung Beteiligten sowie der Leitung der Gemeinsamen 

Rechnungsprüfungsstelle im Sinne des § 40 Abs. 2 Nr. 4 Finanzwesenverordnung für den 

Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle zu beschließen.  

 

 

 

Beschlussvorschlag 

 

 

I. Die Landessynode beschließt, die Entlastung der an der Ausführung des Haushalts und der 

Finanzbuchhaltung Beteiligten sowie der Leitung der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle im 

Sinne des § 40 Abs. 2 Nr. 4 FiVO für den Jahresabschluss zum 31.12.2024. 

 

 

 

Bielefeld, den 4. November 2025 

gez. Superintendent Steffen Riesenberg 
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Bericht 

des Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses für das Jahr 2025 

 

Der Gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss, der aus jeweils zwei Vertretern der vier regionalen 

Rechnungsprüfungsausschüsse und des landeskirchlichen Rechnungsprüfungsausschusses gebildet 

wird, hat sich in seinen Sitzungen in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit den folgenden Themen 

beschäftigt: 

 

− Erfahrungsaustausch über die Prüfungen aus den vier Prüfungsregionen und dem landeskirchlichen 

Prüfungsbereich sowie über die schwierigen Situationen in vielen Kreiskirchenämtern und die 

Auswirkungen auf die Rechnungsprüfung 

− Erfahrungsaustausch über die Erstellungssituation in den Kirchenkreisen und die Auswirkungen auf 

die Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen 

− Erstellung eines Tätigkeitsberichtes der Rechnungsprüfung für das Jahr 2024 an die Kirchenleitung 

und das Landeskirchenamt  

− Informationen über die Prüfungs- und Personalsituation der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle 

− Durchführung des Projektes „Vision Rechnungsprüfung 2030“ zur Klärung des Zielbildes für die 

Rechnungsprüfung im Jahr 2030 sowie die Vorbereitung der Umsetzung der Empfehlungen 

− Vorbereitung der Prüfung der aktuellen Buchführung in allen Verwaltungseinheiten der EKvW 

− Information über die Tätigkeiten der Prüfenden mit Zusatzaufgaben, wie DATEV (Prüfungssoftware), 

MACH (Finanzsoftware), IT-Prüfung sowie Prozessmanagement 

− Beratung über den Haushaltsplan für das Jahr 2026 sowie den Jahresabschluss der Gemeinsamen 

Rechnungsprüfungsstelle zum 31.12.2024 incl. der Entlastung 

 

Soweit erforderlich sind die Berichte bzw. Ergebnisse zustimmend zur Kenntnis genommen bzw. die 

entsprechenden Beschlüsse gefasst worden. 

 

  



 

Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

Die Landessynode nimmt den Bericht des Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses für das Jahr 

2025 zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielefeld, den 4. November 2025 

gez. Superintendent Steffen Riesenberg 
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Bericht 

des landeskirchlichen Rechnungs-

prüfungsausschusses für das Jahr 2025 

und Empfehlungen 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Finanzausschuss 
 
 
 



Bericht 

des landeskirchlichen Rechnungsprüfungsausschusses für das Jahr 2025 

und Empfehlungen 

 

I. 

 

Jahresabschlüsse 2022 und 2023 Haus Villigst – 

Tagungsstätte der Evangelischen Kirche von Westfalen 

 

1. Entsprechend den Bestimmungen des Kirchengesetzes über die Rechnungsprüfung in der Ev. Kirche 

von Westfalen (Rechnungsprüfungsgesetz – RPG) hat sich der landeskirchliche 

Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 24. April 2024 mit der Prüfung des 

Jahresabschlusses 2022 und in seiner Sitzung am 17. September 2025 mit der Prüfung des 

Jahresabschlusses 2023 Haus Villigst – Tagungsstätte der Ev. Kirche von Westfalen befasst.  

 

2. Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle – Prüfungsbereich Landeskirche hat gemäß § 2 (2) RPG 

Prüfungen der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 Haus Villigst – Tagungsstätte der Ev. Kirche von 

Westfalen durchgeführt und Prüfungsberichte erstellt.  

 

Die Tagungsstätte Haus Villigst ist als rechtlich unselbständige Einrichtung Teil der Landeskirche. Mit 

Umstellung des Rechnungswesens der Landeskirche auf NKFWestfalen zum 1. Januar 2021 fand die 

Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der kirchlichen Körperschaften in der 

Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung Doppische Fassung – VwO.d) vom 

27. Oktober 2016 für die Landeskirche sowie deren Ämter und Einrichtungen – und damit auch für die 

Tagungsstätte – bis zum 31. Dezember 2022 Anwendung. Seit dem 1. Januar 2023 unterliegt die 

Tagungsstätte bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse den Bestimmungen der Verordnung für das 

wirtschaftliche Handeln der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Wirtschaftsverordnung – WirtVO) vom 24. November 2022 und der Verordnung für das Finanzwesen 

der Evangelischen Kirche von Westfalen (Finanzwesenverordnung – FiVO). Für das Haushaltsjahr 

2023 hat die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 25. – 26. Oktober 2023 einen abweichenden 

Kontenplan beschlossen.  

 

Die Tagungsstätte wird als eigener Mandant der Landeskirche mit der MACH-Software in einer 

separaten Datenbank geführt. Die Kirchenleitung hat in ihrer o.g. Sitzung hierzu beschlossen, dass 

die Tagungsstätte ab dem 1. Januar 2025 vollständig im Haushalt der Landeskirche als 

Abrechnungsobjekt abgebildet werden soll. 

 



 Es wurde festgestellt, dass die Vorgaben des § 46 FiVO „Bestandsaufnahme und Inventar“ nicht 

beachtet wurden. Eine Stellungnahme wurde vorgelegt. 

 

3. Gegenstand der Prüfung durch die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle – Prüfungsbereich 

Landeskirche waren der Jahresabschluss zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss zum 31.12.2023 

des Mandanten Tagungsstätte Haus Villigst der kirchlichen Körperschaft Landeskirche. 

 

4. Der landeskirchliche Rechnungsprüfungsausschuss hat beide Prüfungsberichte im Einzelnen 

erörtert. 

 

5. Aufgrund der Prüfungsberichte und nach entsprechender Erörterung empfiehlt der 

landeskirchliche Rechnungsprüfungsausschuss jeweils einstimmig gemäß § 8 (4) Nr. 2 RPG der 

Landessynode, die Verantwortlichen für die Haushalts-, Wirtschafts-, Kassen-, Buchführung 

und Rechnungslegung von Haus Villigst – Tagungsstätte der Ev. Kirche von Westfalen in den 

Haushaltsjahren 2022 und 2023 zu entlasten. 

 

II. 

 

Jahresrechnung 2023 

Westfälischer Verband für Kindergottesdienst 

 

1. Entsprechend den Bestimmungen des Kirchengesetzes über die Rechnungsprüfung in der Ev. Kirche 

von Westfalen (Rechnungsprüfungsgesetz – RPG) hat sich der landeskirchliche 

Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 17. September 2025 mit der Prüfung der 

Jahresrechnung 2023 des Westfälischen Verbandes für Kindergottesdienst befasst. 

 

2. Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle – Prüfungsbereich Landeskirche hat gemäß § 2 (2) RPG 

eine Prüfung der Jahresrechnung 2023 des Westfälischen Verbandes für Kindergottesdienst 

durchgeführt und einen Prüfungsbericht erstellt. 

 

Der Westfälische Verband für Kindergottesdienst wurde in der Vergangenheit als selbständige 

Einrichtung betrachtet und geprüft. Eine Nachfrage nach der Rechtsform ergab, dass es sich aus Sicht 

des Landeskirchenamtes beim Westfälischen Verband für Kindergottesdienst um eine 

unselbständige Einrichtung der Landeskirche handelt. 

 



Leitung, Aufgaben und Organisation hat der Westfälische Verband für Kindergottesdienst in einer 

Satzung geregelt. Eine Einrichtungsurkunde liegt nicht vor. Es besteht keine Eintragung als Verein. Der 

Zahlungsverkehr erfolgt außerhalb der Finanzbuchführung des Landeskirchenamtes.  

Es wurde festgestellt, dass die Leitung und Organisation des Westfälischen Verbandes für 

Kindergottesdienst nicht gemäß der Vorgaben für unselbständige Einrichtungen der Landeskirche 

geregelt sind. Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die Ausführung der Buchungen, das Sammeln 

der Belege und die Vorbereitung der Rechnungslegung wurden nicht durch das Landeskirchenamt 

vorgenommen. Aufgrund der zu ändernden Leitungs- und Organisationsstrukturen wurde eine 

Stellungnahme durch das Landeskirchenamt in Verbindung mit dem Westfälischen Verband für 

Kindergottesdienst erbeten. Diese liegt bisher nicht vor. 

 

3. Gegenstand der Prüfung durch die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle – Prüfungsbereich 

Landeskirche war die Jahresrechnung in Form des Berichts zum Haushaltsjahr 2023 des 

Westfälischen Verbandes für Kindergottesdienst.  

 

4. Der landeskirchliche Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfungsbericht im Einzelnen erörtert. 

 

5. Aufgrund des Prüfungsberichts und nach entsprechender Erörterung empfiehlt der 

landeskirchliche Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig gemäß § 8 (4) Nr. 2 RPG der 

Landessynode, die Verantwortlichen für die Haushalts-, Wirtschafts-, Kassen-, Buchführung 

und Rechnungslegung des Westfälischen Verbandes für Kindergottesdienst im Haushaltsjahr 

2023 mit folgenden Auflagen zu entlasten: 

− Als unselbständige Einrichtung der Landeskirche ist der Westfälische Verband für 

Kindergottesdienst in die Finanzbuchhaltung der Landeskirche zu integrieren. 

− Das Finanzwesen ist nach den geltenden Regeln zu organisieren. 

− Die Satzung ist entsprechend anzupassen. 

 

  



III. 

 

Weitere Prüfungen 

 

Der landeskirchliche Rechnungsprüfungsausschuss gibt der Landessynode nach § 8 (4) Nr. 1 RPG 

darüber hinaus zur Kenntnis, dass er seit der letzten Synodaltagung von folgenden weiteren Prüfungen 

der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle – Prüfungsbereich Landeskirche Kenntnis genommen hat: 

 

− Jahresrechnung 2023 Ev. Hochschule Rheinland-Westfahlen-Lippe 

− Jahresabschluss 2023 Ev. Schulen in Westfalen e.V. 

− Verwendungsnachweis STUBE Westfalen 2023 

− Verwendungsnachweis Ökumenischer Notfonds 2024 

− Verwendungsnachweis Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 2024 

− Verwendungsnachweis IKG Chancen gemeinsam nutzen 2024 

− Verwendungsnachweis Brot für die Welt 2024 

− Verwendungsnachweis Lehrerfortbildung 2024 

− Verwendungsnachweis Lehrerweiterbildung Zertifikatskurs 2024 

− Verwendungsnachweis Fortbildung für Fachleiter u. -innen 2024 

− Verwendungsnachweis EU-COMET Projekt 2022-2025 

 

Der landeskirchliche Rechnungsprüfungsausschuss hatte beschlossen, die Prüfung von 

Kassenanordnungen vor ihrer Ausführung durch die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle – 

Prüfungsbereich Landeskirche bis auf weiteres auszusetzen. Eine erneute Beschlussfassung war für die 

Folgejahre nicht erforderlich.  

 

Für den Fall, dass es nach Überzeugung der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle – Prüfungsbereich 

Landeskirche erforderlich werden sollte, für bestimmte Bereiche die Visaprüfung wieder aufzunehmen, 

wurde die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle – Prüfungsbereich Landeskirche hierzu ermächtigt. 

Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle – Prüfungsbereich Landeskirche hat davon im Jahr 2025 

keinen Gebrauch gemacht.  

  



 

Beschlussvorschlag 

 

 

I. Die Verantwortlichen für die Haushalts, Wirtschafts-, Kassen-, Buchführung und Rechnungslegung 

von Haus Villigst – Tagungsstätte der Ev. Kirche von Westfalen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 

werden gemäß Art. 119 Abs. 3 Kirchenordnung i.V.m. § 142 Abs. 2 Nr. 4 Verordnung für die Vermögens- 

und Finanzverwaltung der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Verwaltungsordnung Doppische Fassung - VwO.d) bzw. § 40 Abs. 2 Nr. 4 Verordnung über das 

Finanzwesen der Evangelischen Kirche von Westfalen (Finanzwesenverordnung – FiVO) entlastet.  

 

II. Die Verantwortlichen für die Haushalts-, Wirtschafts-, Kassen-, Buchführung und Rechnungslegung 

des Westfälischen Verbandes für Kindergottesdienst im Haushaltsjahr 2023 werden gemäß Art. 119 

Abs. 3 Kirchenordnung i.V.m. § 40 Abs. 2 Nr. 4 Verordnung über das Finanzwesen der Evangelischen 

Kirche von Westfalen (Finanzwesenverordnung – FiVO) mit folgenden Auflagen entlastet: 

- Als unselbständige Einrichtung der Landeskirche ist der Westfälische Verband für 

Kindergottesdienst in die Finanzbuchhaltung der Landeskirche zu integrieren.  

- Das Finanzwesen ist nach den geltenden Regeln zu organisieren. 

- Die Satzung ist entsprechend anzupassen. 

 

Bielefeld, den 4. November 2025 

gez. Superintendent Steffen Riesenberg 
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zu Chronologie und Strategie der 

Vorsorge für Versorgung und Beihilfe  

in der EKvW 

 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Finanzausschuss 
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Beschlussvorschlag: 

 

Die Landessynode nimmt die „Information zu Chronologie und Strategie der Vorsorge für Versorgung und 

Beihilfe in der EKvW“ zur Kenntnis. 
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Berufung des Synodalen Netzwerks dotIT 

durch die Landessynode  

(gem. § 5 (4) DLZdotIT-O)   

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Finanzausschuss 
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Im Zuge der Neuausrichtung der IT in der EKvW sind die vormals zur Begleitung des Projekts IT.EKvW / 

Cumulus gebildeten Gremien (IT-Rat und IT-Delegiertenversammlung) aufgelöst worden.  

 

Das Anfang 2025 gebildete Dienstleistungszentrums Digitalisierung / Organisation / Transformation / 

Informationstechnologie (DLZ dotIT) wird im Blick auf die Digitalisierungsprozesse und einheitlichen IT-

Lösungen in der EKvW kontinuierlich durch Fachgruppen begleitet, in denen die Bedarfe der 

Körperschaften und Einrichtungen miteinander koordiniert und die Lösungen gemeinsam gesteuert 

werden.  

 

Über die Fachgruppen hinaus sieht der Synodenbeschluss vom November 2024 – ebenso wie die 

Ordnung dotIT –den Aufbau eines von der Landessynode berufenen Netzwerks zur fachlichen Begleitung 

des DLZ dotIT vor.  

 

Im synodalen Netzwerk sollen Personen aufgrund ihrer besonderen fachlicher Expertise zu Fragen der 

Digitalisierung und der Informationstechnologie mitwirken. Das Netzwerk soll seine Beratungsfunktion 

dabei vornehmlich arbeitsteilig, projektbezogen und in Ad-hoc-Gruppen zu einzelnen Fragen von 

Digitalisierung und  Informationstechnologie wahrnehmen.  

 

Neben der Beratung der Geschäftsführung des DLZ dotIT sollen im Netzwerk vor allem Fragen der 

strategischen Ausrichtung und digitalen Weiterentwicklung in der EKvW verhandelt und geklärt werden.  

 

Der Vorschlag zur Berufung von zunächst 18 Personen berücksichtigt unterschiedliche Perspektiven und 

bezieht gezielt Kompetenz aus anderen Organisationen ein (Katholische Kirche, Landeskirchen der EKD, 

Diakonie, Wissenschaft etc.). 
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Die Berufungen erfolgen unter dem Vorbehalt einer Bereitschaftserklärung. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Gemäß Beschluss der Landessynode vom 27.11.2024 zur Neuausrichtung der IT in der EKvW sowie 

gemäß § 5 (4) DLZdotIT-O schlägt die Kirchenleitung der Landessynode im November 2025 vor, die 

folgenden Personen zur Mitwirkung im Synodalen Netzwerk dotIT zu berufen:  

 

1. Knut Grünheit (Ev. Jugend / Amt für Jugendarbeit) 

2. Martin Kamp (Landeskirchliches Archiv der EKvW) 

3. Klaus Lammertz (Ev. Kirche im Rheinland / Stabsstelle IT)  

4. Prof. Dr. Detlef Mansel (Westfälische Hochschule / Informatik und Kommunikation) 

5. Thomas Müller (KK Dortmund)  

6. Bianca Rolf (Kompetenzzentrum Ehrenamt EKvW) 

7. Dr. Kai-Uwe Spanhofer (KK Herford) 

8. Cornel Spannel (GesMAV EKvW)  

9. Prof. Dr. Uwe Steinert (Dresden / IT-Business-Consultant) 

10. Karl-Heinz Stenhorst (Diakonie RWL / Abteilungsleitung IT und Organisation) 

11. Prof. Dr. Uwe Ufer (Diakonie Michaelshofen / TH Köln) 

12. Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch (Bonn / Dresden – Wirtschaftswissenschaftlicher) 

13. Frank Vormweg (Bistum Münster / Fachbereich Digitalisierung und zentrale Dienste)  

14. Jörg Wassermann (KK Bochum)  

15. Peter Winkemann (Kirchenleitung) 

16. Michael Waschhof (KK Hattingen- Witten / Digitale Kirche) 

17. Dr. Stefan Wolf (Rechenzentrum Volmarstein - RZV)  

18. Hans Zabel (Amt für Jugendarbeit / Fachreferent Medienpädagogik) 

 

 

3/3



6.1. 
 
 

 

Landessynode 2025 
 
3. (ordentliche) Tagung der 
20. Westfälischen Landessynode 
 
23.11. – 26.11.2025 

 

Ev
an

ge
lis

ch
e 

K
ir

ch
e 

vo
n

 W
es

tf
al

en
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anträge der Kreissynoden,  

die nicht im Zusammenhang mit den 

Verhandlungsgegenständen stehen 
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Anträge der Kreissynoden, die nicht im Zusammenhang  

mit den Verhandlungsgegenständen stehen 

 
 
 

Nr. 1 

Thema: Genehmigungsverfahren in der Wirtschaftsverordnung 

Ev. Kirchenkreis Gütersloh 

Überweisung an: Kirchenleitung 

Antrag: Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Gütersloh bittet die Landessy-
node zu beschließen:  

Die Kirchenleitung wird gebeten, die Genehmigungsvorbehalte der Wirt-
schaftsverordnung auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Statt 
kleinteiliger Genehmigungsverfahren sollten die Verfahren dynamisiert 
werden. Der Genehmigungsvorbehalt sollte auf die Ebene des Kirchen-
kreises (Kreissynodalvorstand, Superintendent, Superintendentin) ver-
lagert werden, um zu schnellen Entscheidungen zu kommen. 

In Aufnahme des Mottos von Bundeskanzler Willy Brandt bittet die Lan-
dessynode die Kirchenleitung: Weniger Bürokratie wagen!“ 

 
 
 

Nr. 2 

Thema: Genehmigungsverfahren in der Wirtschaftsverordnung 

Ev. Kirchenkreis Herford 

Überweisung an: Kirchenleitung 

Antrag: Der Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises Herford bittet die Lan-
dessynode zu beschließen:  

Die Kirchenleitung wird gebeten, die Genehmigungsvorbehalte der Wirt-
schaftsverordnung auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Statt 
kleinteiliger Genehmigungsverfahren sollten die Verfahren dynamisiert 
werden. Der Genehmigungsvorbehalt sollte auf die Ebene des Kirchen-
kreises (Kreissynodalvorstand, Superintendent, Superintendentin) ver-
lagert werden, um zu schnellen Entscheidungen zu kommen. 
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Nr. 3 

Thema: Finanzsatzung aus den Kirchengemeinden 

Ev. Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg 

Überweisung an: Kirchenleitung 

Antrag: Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg bittet 
die Landessynode, die Rahmenbedingungen für den Finanzbedarf der 
kreiskirchlichen Verwaltung (PSA-Gutachten) zu überarbeiten, so dass 
die Kosten an die Kirchensteuerentwicklung angepasst werden können. 

 
 
 

Nr. 4 

Thema: Revision Finanzausgleichsgesetz 

Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein 

Überweisung an: Kirchenleitung 

Antrag: Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein bittet die 
Landessynode, im Zuge einer Überarbeitung des Finanzausgleichgeset-
zes (In-Kraft-Treten 01.01.2026) § 3, Abs. 1 Nr. 1 FAG wie folgt anzupas-
sen: 

„Der Bedarf für den EKD-Finanzausgleich, für die Clearing-Rückstellung 
und die Pfarrbesoldungszuweisung ist von Netto-Kirchensteueraufkom-
men vor Verteilung auf die Kirchenkreise und die Landeskirche bereitzu-
stellen. Sie sind im landeskirchlichen Haushalt gesondert zu veran-
schlagen.“ 
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Nr. 5 

Thema: Kirchenmusikkonzept für die EKvW 

Ev. Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken 

Überweisung an: Kirchenleitung 

Antrag: Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken 
macht sich den Antrag des Kooperationsraumes Coesfeld, konkret der 
Kirchengemeinden Billerbeck, Coesfeld, Dülmen und Nottuln zu eigen 
und bittet die Landessynode, ein Kirchenmusik-Konzept zu erarbeiten, 
das, neben nach wie vor notwendiger Hauptamtlichkeit, insbesondere 
die Vielzahl der Gemeinden unserer Landeskirche in den Blick nimmt, in 
denen es keine hauptamtliche Kirchenmusik (A- und B-Stellen) gibt. 

Antrag der 
Kirchengemeinde 

Gemeinsamer Antrag der Kirchengemeinden im Kooperationsraum Coesfeld: 

„Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken möge die Landessy-
node bitten, ein Kirchenmusik-Konzept zu erarbeiten, das, neben nach wie vor notwen-
diger Hauptamtlichkeit, insbesondere die Vielzahl der Gemeinden unserer Landeskir-
chen in den Blick nimmt, in denen es keine hauptamtliche Kirchenmusik (A- und B-Stel-
len) mehr gibt: 

Gründe:  
Einerseits kann eine sehr große Zahl an Kirchengemeinden keine hauptamtliche Kir-
chenmusik mit A- und B-Stellen mehr finanzieren. Andererseits ist der Wunsch nach Mu-
sik in Gottesdienst und Gemeindeleben groß. Viele Gemeinden versuchen, flexible Lö-
sungen mit musikalischen Menschen mit unterschiedlichen musikalischen Ausbildun-
gen und Hintergründen für diese Arbeit zu finden. 
Dabei bilden Anstellungsvoraussetzungen (Konfessionalität, das Schema der A-, B- und 
C-Stellen, dazu die in Richtung Anstellungsverhältnis unscharfe D-Qualifikation, perso-
nalrechtliche Verwaltungsvorgaben) ein Hemmnis. Sie sind für die notwendige Flexibili-
tät, um Menschen für die musikalische Tätigkeit in einer Gemeinde zu gewinnen. Auch 
gibt es ggw. Keine erkennbaren Ideen oder gar ein Konzept der landeskirchlichen Ebene, 
um mit dieser Situation umzugehen. Musik in der Kirche sollte auch da gedacht und ent-
wickelt werden, wo es keine Hauptamtlichkeit mehr gibt. 

Daher möge die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken die Lan-
dessynode bitten, ein Kirchenmusik-Konzept zu initiieren, das den veränderten Rah-
menbedingungen Rechnung trägt.“ 
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6.1.1. 
 
 

 

Landessynode 2025 
 
3. (ordentliche) Tagung der 
20. Westfälischen Landessynode 
 
23.11. – 26.11.2025 
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Anträge der Kreissynoden  

(außerhalb der Fristen), 

die nicht im Zusammenhang mit den Ver-

handlungsgegenständen stehen 
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Anträge der Kreissynoden (außerhalb der Fristen), 

die nicht im Zusammenhang  

mit den Verhandlungsgegenständen stehen 

 
 
 

Nr. 6 

Thema: Fristverlängerung 

Ev. Kirchenkreis Herford 

Überweisung an: Kirchenleitung 

Antrag: Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Herford bittet die Landessynode, für 
die Stellungnahmen zu den Kirchenordnungsvorhaben längere Fristen einzu-
räumen. 

 
 
 

Nr. 7 

Thema: Finanzen und Haushaltsplanung 

Ev. Kirchenkreis Iserlohn 

Überweisung an: Kirchenleitung 

Antrag: Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Iserlohn richtet den Antrag an die Lan-
dessynode der EKvW, im Rahmen der landessynodalen Haushaltsplanbera-
tungen zu prüfen, ob eine Erhöhung der Kirchensteuerzuweisungen an die Kir-
chenkreise in Höhe von 5 Mio. EUR für die nächsten drei Jahre abzubilden ist, 
ohne die notwendige Generationen-Aufgabe, die Deckungslücke der VKPB in 
absehbarer Zeit schließen zu können, grundsätzlich zu gefährden. 
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7.1. 
 
 

 

Landessynode 2025 
 
3. (ordentliche) Tagung der 
20. Westfälischen Landessynode 
 
23.11. – 26.11.2025 
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Wahl 

 

eines hauptamtlichen Mitglieds der 

Kirchenleitung gemäß Art. 121 KO 

(Theol. Vizepräsident:in) 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Nominierungsausschuss 
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Gemäß Artikel 121 und 146 (1) der Kirchenordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 2 der Geschäftsordnung 

der Landessynode macht der Ständige Nominierungsausschuss der Landessynode für die anstehende 

Wahl eines hauptamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung „Theol. Vizepräsident:in“ folgende Vorschläge: 

 

 

Susanne-Ester Falcke 

Steinfurt 

 

und 

 

Steffen Riesenberg 

Bottrop 

 

 

 

Die Vorgeschlagenen sind mit ihrer Nominierung einverstanden. 
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Wahl zur Kirchenleitung (hauptamtliches Mitglied) 

 
 

Persönliche Daten Schul- und Berufsausbildung Prüfungen Beruflicher Werdegang Besondere Funktionen / 
Mitgliedschaften u.a. 

Name, Vorname 
 
Falcke, Susanne-Ester 
 
 
 

1981 - 1985:  
Comenius-Grundschule in Herten-
Scherlebeck 
 
 
1985 - 1991: 
Städtische Realschule Herten 
 
 
1991 - 1993:  
Ausbildung zur nebenberuflichen 
Kirchenmusikerin (C-Prüfung) 
 
 
1991 - 1994: 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 
Recklinghausen 
 
 
1994 - 1998: 
Studium an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster:  
Zunächst Lehramtsstudium mit den 
Fächern Evangelische Theologie, 
Englisch, Latein; ab 1997 
Theologiestudium mit dem Ziel 
„Kirchliches Examen“ 
 
 
1998 - 2002:  
Theologie-Studium an der Humboldt-
Universität Berlin  
Währenddessen Praktikum und dann 
studentische Mitarbeiterin im 
Bürgerbüro e.V. Verein zur Aufarbeitung 
von Folgeschäden der SED-Diktatur 
 
 
 

1993: 
Prüfung für nebenberufliche 
Kirchenmusiker:innen (C-Prüfung) 
(Note: recht gut) 
 
 
1994:  
Abitur 
(Note: 1,5) 
 
 
2002: 
Erste Theologische Prüfung 
Ev. Kirche von Westfalen 
(Note: gut) 
 
 
2007: 
Zweite Theologische Prüfung 
Ev. Kirche von Westfalen 
(Note: gut) 
 
 

2002 - 2007: 
Familiengründungsphase und externes 
Vikariat in der Ev. 
Versöhnungsgemeinde Berlin 
(Bernauer Straße; Mentor: Pfarrer 
Manfred Fischer) 
 
 
2008 - 2010:  
Entsendungsdienst in der Ev. 
Kirchengemeinde Dülmen 
 
 
2009:  
Ordination in der Christus-Kirche 
Dülmen 
 
 
2011:  
Einführung in die 1. Pfarrstelle der Ev. 
Kirchengemeinde Dülmen 
 
 
Seit 2019:  
Zusätzlicher Pfarrdienst in der Ev. 
Kirchengemeinde Coesfeld  
(im Rahmen einer damals beginnenden 
pfarramtlichen Kooperation) 
 
 
2020:  
Wahl zur Assessorin des Ev. 
Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-
Borken 
Dienstbeginn: Oktober 2020 
 
 
2021:  
Wahl zur Superintendentin des Ev. 
Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-
Borken 
Dienstbeginn: Januar 2022 
 
 

Seit 2022:  
Mitglied im Ständigen 
Nominierungsausschuss der 
Landessynode 
(seit Mai 2025 ruhend) 
 
 
Seit 2022:  
Mitglied der Verwaltungskammer der 
EKvW (in stellvertretender Funktion) 
 
 
Seit 2022:  
Stellv. Vorsitz, seit 2025 Vorsitz im 
Verwaltungsrat der Diakonie WesT 
 
 
Seit 2023:  
Mitglied im Stiftungsrat der 
Bürgerstiftung Westmünsterland 
 
 
Seit 2023:  
Mitglied im Vorstand der Gesellschaft 
für Evangelische Theologie (GET) 
 
 
2024:  
Mitarbeit in der landeskirchlichen 
Arbeitsgruppe zur Revision des FAG 
 
 
Seit 2024: 
Vorsitz in der Gesellschafter-
versammlung Ledder Werkstätten 
 
 
Seit 2024:  
Vorsitz im Verbandsvorstand der 
Kirchenkreise Münster, Steinfurt-
Coesfeld-Borken und Tecklenburg 
 
Seit 2024:  
Mitglied im Direktorium der von 
Cansteinschen Bibelanstalt in 
Westfalen 

Wohnort 
 
Steinfurt 
 
 
 
 

Geburtsdatum und Ort 
 
06.10.1974 
in 
Recklinghausen 
 

Familienstand 
 
verheiratet, drei Kinder  
(Alter: 22, 21 und 18 Jahre) 
 
 
 

Bekenntnisstand 
 
evangelisch 
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(Susanne-Ester Falcke) 
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Wahl zur Kirchenleitung (hauptamtliches Mitglied) 

 

Persönliche Daten Schul- und Berufsausbildung Prüfungen Beruflicher Werdegang 
Besondere Funktionen / 
Mitgliedschaften u.a. 

Name, Vorname 
 
Riesenberg, Steffen 
 
 
 

1989 - 1993 
Grundschule Horn 
 
 
1993 - 2002 
Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasium, 
Detmold 
 
 
Abitur 
2002 (Note 1,5) 
 
 
2003 - 2006 
Studium der Ev. Theologie, Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 
 
2006 - 2007 
Studium der Ev. Theologie, Georg-
August-Universität Göttingen 
 
 
2007 - 2009 
Studium der Ev. Theologie, Lunds 
universitet (Schweden) 
 
 
2009 - 2010 
Predigerseminar der Schwedischen 
Kirche, Lund (Schweden) 
 
 
2016 - 2018 
Fortbildung „Die Kunst des Führens“, 
fakd Berlin 
 
 
 
 

2005 
Zwischenprüfung der Lippischen 
Landeskirche 
 
 
2009 
kandidatexamen (Master of Theology), 
Lunds universitet (Schweden) 
 
 
2010 
prästexamen (Pfarrexamen), Skara stift 
(Schweden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997 - 2007 
Freier redaktioneller Mitarbeiter,  
Radio Lippe, Detmold 
 
 
2002 - 2003 
Zivildienst,  
Ev.-luth. Kirchengemeinde Detmold 
 
 
13.06.2010 
Ordination in Skara (Schweden) 
 
 
2010 - 2011 
Pastor im Probedienst (pastorsadjunkt), 
Habo pastorat, Habo (Schweden) 
 
 
2011 - 2014 
Kinder- und Jugendpastor 
(komminister),  
Hässelby församling (Schweden) 
 
 
01.11.2014 
Wechsel in die Ev. Kirche von 
Westfalen, Übernahme in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
 
 
2014 - 2020 
Gemeindepfarrstelle, 
Ev. Kirchengemeinde Bottrop 
 
 
12/2019 - 07/2020 
Elternzeit 
 

2014–2020 
Synodale Beauftragung für Konfiarbeit 
 
 
seit 2016 
Regelmäßige Radiogottesdienste 
(WDR 5 und DLF), seit 2023 Sprecher 
der Morgenandachten auf WDR 3, 
WDR 4 und WDR 5, ARD-
Fernsehgottesdienst zu Ostern 2025 
 
 
seit 2018 
Mitglied im Theologischen Prüfungsamt 
der Ev. Kirche von Westfalen 
 
 
seit 2020 
Stellv. Mitglied der Arbeitsrechtlichen 
Kommission Rheinland-Westfalen-
Lippe 
 
 
seit 2020 
Vorsitzender der 
Gesellschafterversammlung des 
Diakonischen Werkes Gladbeck-
Bottrop-Dorsten gGmbH und seit 2024 
Vorsitzender des Verwaltungsrats des 
Diakonisches Werk Emscher-Lippe e.V. 
 
 
seit 2020 
Mitglied der Veranstaltergemeinschaft 
Radio Emscher Lippe e.V., seit 2023 
Mitglied des erweiterten Vorstands 
 
 
seit 2021 
Mitglied der Einstellungskommission für 
den Probedienst 

Wohnort 
 
Bottrop 
 
 
 
 

Geburtsdatum und Ort 
 
20.12.1982, Steinheim 
 
 
 

Familienstand 
 
verheiratet mit Britta Kleine, 
zwei Kinder (1 und 6 Jahre alt) 
 
 
 

Bekenntnisstand 
 
evangelisch-lutherisch 
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Persönliche Daten Schul- und Berufsausbildung Prüfungen Beruflicher Werdegang 
Besondere Funktionen / 
Mitgliedschaften u.a. 

Name, Vorname 
 
Riesenberg, Steffen 
 
 
 

  2020 - heute 
Superintendent des Ev. Kirchenkreises 
Gladbeck-Bottrop-Dorsten 
 
 
06/2025 - 08/2025 
Elternzeit 
 

seit 2021 
Mitglied des Beirats für 
Gemeindeberatung und 
Organisationsentwicklung (GBOE) in der 
Ev. Kirche von Westfalen 
 
 
seit 2022 
Vorsitzender des Landeskirchlichen und 
des Gemeinsamen 
Rechnungsprüfungsausschusses 
 
 
2022 - 2025 
Mitarbeit in der Fachgruppe „Rassismus 
und weiße Privilegien“ im Prozess 
„Kirche in Vielfalt“ 
 
 
seit 2023 
Mitglied des Beirats für das Jüdische 
Museum Westfalen, Dorsten 
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(Steffen Riesenberg) 
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7.2. 
 
 

 

Landessynode 2025 
 
3. (ordentliche) Tagung der 
20. Westfälischen Landessynode 
 
23.11. – 26.11.2025 
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Nachwahl 

in die Schlichtungsstelle nach dem  

Mitarbeitervertretungsgesetz 

 

  
  
  
  

Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Nominierungsausschuss 
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Auf der Landessynode 2020 wurde die Neuwahl der Schlichtungsstelle durchgeführt; die sechsjährige 

Amtszeit der zurzeit bestehenden Schlichtungsstelle läuft zum 31.12.2026 nach §§ 56 ff. Mitarbeiterver-

tretungsgesetz der EKD (MVG-EKD) aus. 

 

Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten gemäß § 57 Abs. 1 Mitarbeiter-

vertretungsgesetz der EKD (MVG-EKD) Kirchengerichte für den Bereich des gliedkirchlichen Zusammen-

schlusses, der Gliedkirche und ihres Diakonischen Werkes oder für mehrere Gliedkirchen und Diakoni-

schen Werke gemeinsam.  

 

Nach § 8 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes zum Mitarbeitervertretungsgesetz (AGMVG) ist die Schlich-

tungsstelle zuständig für die Evangelische Kirche von Westfalen, die ihr angehörenden kirchlichen Kör-

perschaften, und für Mitglieder des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V., die ihren Sitz 

auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen haben, sowie für andere Körperschaften und 

Anstalten, die die Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes und die Zuständigkeit der Schlich-

tungsstelle beschlossen haben. 

Die Schlichtungsstelle besteht aus zwei Kammern mit je drei Mitgliedern, von denen eines den Vorsitz 

führt. Die Mitglieder der Schlichtungsstelle werden von der Landessynode gewählt. Einer der beisitzen-

den Mitglieder muss einer Dienstellenleitung angehören. Das andere beisitzende Mitglied muss nach § 

10 MVG-EKD in die Mitarbeitervertretung wählbar sein. 

 

Auf Grund von Ruhestand ist die Nachwahl für die 4. Stellvertretung der 1. Beisitzerin in der zweiten Kam-

mer für den Rest der Amtszeit erforderlich.  

 

Der Vorstand des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. – Diakonie RWL – hat für die für 

diese Position Herrn Christian Ruf, Stellv. Personaldirektor, Diakonie Südwestfalen gGmbH., vorgeschla-

gen.  

 

Der Vorgeschlagene ist mit der Nominierung einverstanden. 

 
Nachwahl in die Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz 

der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(Amtszeit Januar 2021 – Dezember 2026)  

2. Kammer 
Position Besetzungsvorschlag 

4. Stellvertreter der 1. Beisitzerin  
(Dienstgeberseite) 

Herrn Christian Ruf 
Stellv. Personaldirektor 
Diakonie Südwestfalen gGmbH, Siegen 
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